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BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
BUNDNTs so i DrE GRUNEN .Kreistassfraktion r.rnna .Frredrcrr Ebert str 17 .se42s unru KfeistagsffaktiOn Unna

Friedrich-Ebert-Straße 1 7

59425 Unna

An Telefon: 02303-27-27 06 / 05

Herrn Landrat Michael Makiolla Fex o23o3 27 17 ee
Elvlail: gruene.kreistagsfraktion@kres-unna.de

SOWie lnternet www.gruene kreistag Lrnna.de

den F raktionsvorsitzenden und G ru ppensprechern ceschäftsste1e: stephanie schmidt
zur Kenntnis

Fraktionszimmer:
B 1 17 im Kreishaus

Unna, 9g 62 26.12

Antrag

Festlegung des behördlichen Umgangs mit Anträgen zu Tierhaltungsanlagen
a) kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Umgang mit den verfügbaren Bauleitplane-

rischen Steuerungsinstrumenten begleiten und beraten
b) Rechtliche Möglichkeiten als zuständige Genehmigungsbehörde ausschöpfen und Ge-

fäh rd ungspotential durch entsprechende Gutachten ausschließen

Sehr geehrter Herr Landrat Makiolla,
' die Fraktion BÜNDNISgO/DIE GRÜNEN bittet, nachfolgenden Antrag

im Natur- und Umweltausschuss am 22.02..
im Kreisausschuss am 19.03. und
im Kreistag am 20.03.
zu beraten und zur weiteren fachlichen Diskussion in die betroffenen Fachausschüsse für Gesundheit
und Verbrauchersch utz, Planung und Verkehr sowie den Feueniveh rbeirat zu überweisen.

Der Landrat wird beauftragt, zur Festlegung des behördlichen Vorgehens mit Anträgen zu
Neu- und Erweiteru ngsba uten von Tierhaltu ngsan lagen im gesamten Kreisgebiet die Fakten-
und Rechtslage zusammenzutragen.

Nachdem in den mit der gesamten Problemfrage angesprochenen Fachdezernaten sämtliche
lnformationen (Erfassung der bisherigen immissionsch utzrechtlichen Vorbelastung, Anzahl
der Betriebe und Tierbesatzdichte, Baurecht, Natursch utzrechtliche Belange, Brandschutz,
Tiersch utzrechtliche Schwerpu nktsetzu ng und mögliche gesundheitliche Probleme in der Um-
gebung von Tierhaltungsa nlagen etc.) erfasst sind,
möge der Landrat im Rahmen der Bü rgermeisterkonferenz die kreisangehörigen Städte und
Gemeinden über die Steueru ngsmög lich keiten informieren und gleichzeitig fachliche Beratung
und Unterstützung zusagen.

Um durch eine offene und transparente Vorgehensweise gegenseitiges Vertrauen zu stärken,
werden im gesamten Prozess neben den Mitgliedern des Kreistags auch die Vertreter der
Landwirtschaft inform iert.
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Begründung:

Nicht nur aufgrund der aktuellen Diskussion des Einsatzes von Antibiotika in der Massentierhaltung

und den daraus resultierenden gesu ndheitlichen Gefahren für Verbraucherinnen und Verbraucher,
hält es die Fraktion von BÜNDNISgO/ DIE GRÜNEN für dringend notwendig, gute Steuerungsmodel-
le bezüglich Massentierhaltungsanlagen zu kennen und anzuwenden. Auf Bundes- und Landesebene
werden in den verschiedenen Gremien gesetzliche Veränderungen diskutiert. Hier vor Ort auf der
Ebene des Kreises und seiner Kommunen bestehen neben den gesundheitlichen Auswirkungen und

den tiersch utzrechtlichen Aspekten der Massentierha ltu ng weitere Konflikte: u.a. die Zielkonflikte
zwischen den kreisangehörigen Kommunen (u.a. Sicherung von Flächen zur Ausweisung von neuen
Wohn- und Gewerbegebieten) und Tierhaltungsbetrieben ist es notwendig, dre möglichen Steue-
ru ng s in stru m e nte zu prüfen.

Zahlreiche Entwicklungsabsichten von Kommunen werden von tierhaltenden Betrieben beeinflusst.
ln der Nachbarschaft von Neubau-, Wohn- oder N atu rsch utzgebieten investieren Tierhaltungsbetriebe
im Außenbereich und schränken so deren Weiterentwicklung ein. Auch die genehmig ungsfäh igen

Erweiterungen bestehender Stallungen führen häufig zu Konflikten mit Anwohnerinnen und Anwoh-
nern und/oder Naturschutzverbänden.
Grundsätzlich gilt zwar, dass im Außenbereich nicht gebaut werden darf, allerdings gehören Stallbau-
vorhaben unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen zu sogenannten ,, privilegierten Bauvorha-
ben" und konterkarieren nicht selten die Ziele und Pläne anderer lnteressensg ruppen und der Kom-
munen.

Selbst das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) empfiehlt zur
Vermeidung dieser Konflikte verschiedenste Planungskonzepte in der Flächen nutzungsplan ung und
über Bebauungspläne.

Ein weiteres Beispiel für mögliche restriktivere lvlaßnahmen kommt aus dem Emsland: Hier müssen
alle Antragsteller von Tiermastställen ein Brandsch utzg utachten vorlegen. Darin muss nachgewiesen
werden, dass die Rettung von Tieren aus diesen überdimensionierten Mastanlagen im Brandfall mög-
lich ist.

Außerdem fordern hier die Kreisverwaltungen bei Anträgen neuer Massentierställe immer Gutachten
ein, die über mögliche zusätzliche Risiken durch Keimbelastungen (Bioaerosole) aus den Ställen
Auskunft gibt. Diese Vorgehensweise wird durch die Landesbauordnung und durch ein Urteil des
Oberverwaltungsgerrchtes Münster ermöglicht. Auch die Anwendung dieser Maßnahme sollte im
Kreis Unna Anwendung finden. Als Gesundheitsstandort eine wichtige Forderung.

Mit freundlichen Grüßen

tui^.//f//-**
Fraktionsvorsiizender
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